




Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan 366 
- Holzheim, Kreitzer Straße / Kreitzweg - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 16.09.1998 Es gilt die BauNVO 1990 

Im WA-Gebiet werden von den gemäß § 4 Abs. 3 Baunutzungsverordnung BauNVO) ausnahmsweise 
zulässige Nutzungen die Ziffern 4 - Gartenbaubetriebe und 5 -Tankstellen - gemäß § 1 Abs. 6 Satz 1 
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Oberirdische Garagen, Carports und Stellplätze sind gemäß § 12 Abs. 6 der BauNVO nur innerhalb 
der überbaubaren Flächen und auf den hierfür besonders ausgewiesenen Flächen zulässig. 

Als Nebenanlagen sind überdachte Freisitze und Wintergärten im Anschluß an das Wohnhaus bis zu 
einer Tiefe von 3.0m und Müllsammelplätze allgemein zulässig. Garten- und Gartengerätehäuschen 
sind nur auf den hierfür besonders ausgewiesenen Flächen bis zu einer Grundflache von 6qm zuläs-
sig. Sonstige Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO sind ausgeschlossen. 

Gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO ist die Höhe der baulichen Anlagen (Firsthöhe) 

bei der 3 - geschossigen Bebauung auf 14.0m 
bei der 2 - geschossigen Bebauung auf 11.0m 
bei der 1 - geschossigen Bebauung auf 9.0m 

jeweils gemessen von der zugehörigen öffentlichen Erschließungsanlage begrenzt. 

Gemäß § 9 Abs. 1 Ziff 24 BauGB sind besondere bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor Lärmbe-
lästigungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes vorgeschrieben: 

Die Fassaden mit der Kennzeichnung 

 liegen im Lärmpegelbereich IV gemäß DIN 4109. Zum Schutz der Aufenthaltsräume muß das 
resultierende Schalldämmaß R'Wres für Außenbauteile mindestens 40 dB betragen. Für 
Schlafräume ist zusätzlich eine schalldämmende Lüftung vorzusehen. 

Alle übrigen Fassaden im gesamten Plangebiet liegen im Lärmpegelbereich III gemäß DIN41O9. Zum 
Schutz der Aufenthaltsraume muß das resultierende Schalldämmaß R'Wres für Außenbauteile min-
destens 35 dB betragen. 

Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen werden. soweit durch einen anerkannten 
Sachverständigen nachgewiesen wird, daß geringere Maßnahmen ausreichen. 

Gemäß §9 Abs. 1 Ziff.25 BauGB sind folgende Maßnahmen festgesetzt: 

Private Fläche 

In den WR I und WR II - Gebieten ist je 100qm Gartenfläche mindestens 1 Baum zweiter Ordnung mit 
12/14cm Stammumfang, ein Obstbaum als Hochstamm oder ein Großstrauch 250 - 300cm zu pflan-
zen. Es sind standortgerechte Arten zu verwenden 

Die in der Zeichnung festgesetzten Hecken sind bis auf die notwendigen Zufahrten lückenlos mit 3 
Pflanzen je lfd.m. anzulegen und in einer Endhöhe von 1.80 m und einer Breite von 0.6 m zu erhalten 
und zu pflegen. Als Arten sind zu verwenden Hainbuche, Rotbuche, Weißdorn, Liguster oder Eibe. 
Fassaden und Giebelflächen ab einer fensterlosen Fläche von 30 qm, Garagen und Carports, Neben-
anlagen wie Gartengerätehäuschen, Müllsammelplätze, Trennwände etc. sind dauerhaft zu beranken. 
Garagendachflächen sind extensiv zu begrünen. 

In den WR III - Gebieten ist je 250qm nicht überbauter Fläche 1 Baum erster Ordnung mit 20/25cm 
Stammumfang zu pflanzen. Es sind standortgerechte Arten zu verwenden. 
Mindestens 80% der nicht überbauten Fläche sind zu begrünen. 



Öffentliche Fläche 

Innerhalb der öffentlichen Flächen sind mindestens 95 großkronige Laubbäume erster Ordnung als 
Hochstämme mit einem Mindeststammumfang von 18/20cm zu pflanzen. Es sind standortgerechte 
Arten zu verwenden. 

Zusätzlich ist der Kreitzweg durch die Pflanzung von standortgerechten Bäumen erster Ordnung wie 
z.B. Linden beidseits der Straße als Allee auszubilden 

Die Fläche des Lärmschutzwalles ist mit standortgerechten Gehölzen in Anlehnung an die potentielle 
natürliche Vegetation zu bepflanzen. Es ist zu pflanzen: 

- je 2qm Pflanzfläche 1 Strauch, min. 100 - 125cm hoch und 

- je 300qm Pflanzfläche 1 Baum zweiter Ordnung als Heister von 200 - 250cm 

Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ist 
mit Arten der potentiellen natürlichen Vegetation zu bepflanzen. Ein Drittel der Fläche ist als mindes-
tens 5-reihige Gehölzfläche anzulegen. Hierin sind je 300qm Gehölzfläche 1 Baum erster Ordnung mit 
Stammumfang 16/18cm und 1 Baum zweiter Ordnung, mindestens Heister, von 200 - 250cm zu pflan-
zen Je 2qm ist ein Strauch. mindestens 60 - 100cm , zu pflanzen. Entlang der Gehölzränder ist ein 
Krautsaum anzulegen. Zwei Drittel der Fläche ist als extensive Wiese zu entwickeln und mit mindes-
tens 15 Bäumen - Solitär oder Hochstamm 18/20cm - zu bepflanzen 

Versickerung von Niederschlagswasser 

Das anfallende Niederschlagswasser der Dachflächen ist über Muldenversickerung bzw. Wasser-
graben und Sickerschächte auf Privatflächen in den Boden zu leiten. Die Versickerung über Sicker-
schächte bedarf der wasserrechtlichen Genehmigung. 

Die Wege in der öffentlichen Grünfläche und die privaten, befestigten Flächen sind mit wasserge-
bundener Decke Pflaster mit hohem Fugenanteil oder ähnlich offenporigem Belag herzustellen. 



Satzung 

der Stadt Neuss vom 16.09.1998 
über örtliche Bauvorschriften für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 366 

- Kreitzer Straße / Kreitzweg - (Gestaltungssatzung) 

Der Rat der Stadt Neuss hat in seiner Sitzung am 27.03.1998 aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW  
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.1997 (GV NW S. 448), und des § 86 der Bauord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung (BauO NW)- vom 07.03.1995 (GV NW  
S. 218) für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 366 - Kreitzer Straße / Kreitzweg - zur 
Sicherstellung eines gestalterisch und städtebaulich befriedigenden Gesamtbilds die folgende 
Satzung beschlossen: 

§ 1 
Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der Satzung entspricht dem Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 366  
- Kreitzer Straße / Kreitzweg -. 

§ 2 
Baukörpergestaltung 

Außenwände 

Die Außenwände sind in Ziegel oder Ziegelverblendmauerwerk rot bis braun auszuführen. 
Einzelne Fassadenabschnitte in Holz, Putz, Schiefer oder Beton sind zulässig, sofern sie in der 
Fassade nicht dominieren. 

Als Ausnahme ist, hausgruppenweise einheitlich, die Errichtung von Wohnhäusern in Holzbauweise 
zulässig. 

Garagen sind wie die Fassaden des Hauptbaukörpers mit Ziegel oder Ziegelverblendmauerwerk rot 
bis braun zu errichten. Material und Farbe der Außenwände von Garage und Wohnhaus müssen 
identisch sein. 

Höhe der baulichen Anlagen 

Ein Sockel ist bis zu einer Höhe von 0,3 m, gemessen von der zu gehörigen öffentlichen Erschlies-
sungsanlage, zulässig. 

Abgrabungen, insbesondere zur Schaffung von Wohnraum oder Garagen im Kellergeschoß, sind 
unzulässig. 

Dächer 

Zur Dacheindeckung sind rote bis braune Pfannen zu verwenden. 
Dachaufbauten sind nur im unteren Drittel der Dachfläche zulässig und dürfen die Hälfte der jeweiligen 
Trauflänge nicht überschreiten. Dacheinschnitte sind nicht zulässig. 



§ 3 
Außenanlagen 

Einfriedigungen 

Wird im Bereich zwischen öffentlicher Verkehrsflächen und dem Gebäude (= Vorgarten) keine Hecke 
an der Grundstücksgrenze festgesetzt, so ist das Grundstück nur durch einen Rasenkantstein zu 
begrenzen. 

Sonstige, nicht festgesetzte Einfriedigungen zwischen Hausgärten sind maximal 1,20 m hoch als 
Maschendrahtzaun mit Hinterpflanzung oder als Hecke zulässig. 

Die in der Planzeichnung festgesetzte Sichtschutzmauer entlang des Wirtschaftsweges ist einheitlich 
im Mauerwerk 1,80 m hoch zu errichten und vertikal durch Lisenen und Pfeilervorlagen zu gliedern. 

Terrassentrennwände sind als berankte Holzkonstruktion oder als Mauerwerkscheibe in gleichem 
Material und gleicher Farbe wie die Außenwände der Hauptbaukörper, maximal 3 m lang und 2 m 
hoch, zulässig. 

Nebenanlagen 

Zulässige Nebenanlagen sind als Holzkonstruktion zu errichten. 

Abfallbehälter 

Soweit Abfallbehälter im Freien aufgestellt werden, sind sie nur in Verbindung mit dem Wohngebäude 
oder der Einfriedigung zulässig und mit Hecken, Palisaden oder Mauerwerk einzufassen oder in 
Unterstellschränken/-räumen unterzubringen. 




